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In dieser Woche sind bundesweit Maßnahmen in Kraft getreten, um im November alle nicht 
notwendigen Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Der dynamische Anstieg der 
Infektionszahlen macht dies erforderlich, damit die Lage nicht außer Kontrolle gerät und unser 
Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Daher unterstützen wir diese gezielten befristeten 
Schließungen, um die Infektionswelle zu brechen und damit Gesundheit und Leben von sehr 
vielen Menschen zu bewahren.  

Von den Maßnahmen sind Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, die 
Veranstaltungsbranche sowie Kultureinrichtungen besonders betroffen. Das ist uns bewusst. 
Deshalb hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz schnell zusätzliche massive finanzielle Hilfen 
auf den Weg gebracht.  

Mit bis zu 75 Prozent ihres Umsatzes von November 2019 – bei jüngeren Betrieben von 
Oktober 2020 – unterstützen wir Unternehmen und Soloselbstständige mit einer einmaligen 
Kostenpauschale; Soloselbstständige haben auch die Möglichkeit, den durchschnittlichen 
Vorjahresumsatz heranzuziehen. Das soll schnell und unbürokratisch umgesetzt werden. 
Daneben laufen bestehende Hilfen weiter: Kurzarbeitergeld, verbesserte Überbrückungshilfen 
und Steuererleichterungen entlasten auch weiterhin Beschäftigte wie Unternehmen in dieser 
besonderen Zeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


